
 

 
 
 
Stadt Halle (Saale) 24. August 2023 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters  
 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 30.08.2023 
Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zur Häufigkeit von Spontanpartys und 
Beschwerden aus der Bürgerschaft 
Vorlagen-Nummer: VII/2023/05944 
TOP: 12.26 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
1. Wie viele Spontanpartys wurden seit einschließlich Juni 2022 beim Team Sondernut-

zung/Märkte beantragt? 
 

Beim Team Sondernutzung/Märkte wurden seit Juni 2022 insgesamt 25 Spontanpartys 
angezeigt. 

 
2. Um welche Art von Spontanpartys handelte es sich und wo wurden diese 

abgehalten? 
 
Es handelte sich überwiegend um Geburtstagsfeiern und Tanzveranstaltungen, meist mit 
elektronischer Musik. Diese fanden auf den Flächen Grillplatz am Steinbruchsee, 
Thüringer Bahnhof; Lagerfeuerplatz am Kanal und Ziegelwiese statt. 

 
3. Gab es bei jeder dieser Spontanpartys Kontrollen durch das Ordnungsamt? 

 
Von 25 Spontanpartys wurden 19 durch den städtischen Ordnungsbereich kontrolliert. 

                 
4. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

 
Die Kontrollen ergaben in wenigen Fällen fehlende Messprotokollführung und teilweise zu 
hohe dB-Werte. Es wurden vor-Ort Belehrungen durch den städtischen Ordnungsbereich 
durchgeführt und darauf hingewiesen, dass bei wiederholtem Verstoß die Durchführung 
von Spontanpartys untersagt wird. 

 
5. Wie viele Beschwerden aus der Bürgerschaft wurden aufgrund von Spontanpartys 

registriert und wogegen richteten sich diese (z.B. Lärm, Müll etc.)? 
 

Es wurden zu Spontanpartys insgesamt sieben Beschwerden zu Lärm dokumentiert. 
 
6. Welche Sanktionsmöglichkeiten hat die Stadt Halle bei wiederholten Verstößen 

gegen Gesetze und Verordnungen im Zusammenhang mit Spontanpartys? 
 

Bei Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale), gegen das 
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG 
LSA) oder den vorgegebenen Regeln zur Durchführung (Werbeverbot etc.) können 
Spontanpartys vorab und auch während der Durchführung untersagt werden. Außerdem 
können Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. 
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7. Werden diese vollzogen und wenn ja, wie oft seit einschließlich Juni 2022? 

 
Seit Juni 2022 wurden sechs Spontanpartys abgelehnt bzw. untersagt. 

 
8. Wenn nein, warum nicht? 

 
Entfällt. 

 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 


